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Rechtsrahmen für Altersgrenzenregelungen 

in Satzungen und AVB von Pensionskassen 

1 Einführung
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Überblick

• Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die d emografische 
Entwicklung und zur Stärkung der Finanzgrundlagen d er gesetzlichen 
Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgeset z) vom 20.4.2007

• Inkrafttreten des Artikelgesetzes im Wesentlichen a m 1.1.2008

• Bestandsprüfungsklausel (§ 154 Abs. 4 SGB VI)

1 Rechtsrahmen nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsge setz

„Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Körperschaften 
vom Jahre 2010 an alle vier Jahre über die Entwicklung der Beschäftigung

älterer Arbeitnehmer zu berichten und eine Einschätzung darüber 

abzugeben, ob die Anhebung der Regelaltersgrenze unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der Arbeitsmarktlage sowie der
wirtschaftlichen und sozialen Situation älterer Arbeitnehmer weiterhin 

vertretbar erscheint und die getroffenen gesetzlichen Regelungen bestehen 

bleiben können.“
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Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung

• Regelaltersgrenze (§§ 35, 235 SGB VI)

• stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze von Alter 65 auf Alter 67

• Anhebung in Einmonatsschritten ab Geburtsjahrgang 1947 bis 1958

• Anhebung in Zweimonatschritten ab Geburtsjahrgang 1959  bis 1964

• Altersrente für besonders langjährig Versicherte (§ 38 SGB VI)

• Einführung der neuen Rentenart zum 1.1.2012

• abschlagsfreie Inanspruchnahme der Altersrente ab Alter 65 nach Erfüllen 
einer Wartezeit von 45 Jahren

• Altersrente für langjährig Versicherte (§§ 36, 236 S GB VI)

• stufenweise Anhebung der Altersgrenze für abschlagsfreie Altersrente                   
von Alter 65 auf Alter 67 ab Jahrgang 1949

• vorzeitige Inanspruchnahme mit (höheren) Abschlägen ab Alter 63 bleibt 
möglich  

1 Rechtsrahmen nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsge setz
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Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung

• Altersrente für schwerbehinderte Menschen (§§ 37, 23 6a SGB VI)

• stufenweise Anhebung der Altersgrenze für abschlagsfreie Altersrente                   
von Alter 63 auf Alter 65 ab Jahrgang 1952

• stufenweise Anhebung der Altersgrenze für vorzeitige Inanspruchnahme  
von Alter 60 auf Alter 62 ab Jahrgang 1952, maximaler Abschlag bleibt bei 
10,8 %

• Referenzalter für Abschläge bei Rente wegen vermind erter Erwerbsfähigkeit 
und Hinterbliebenenrente (§ 77 Abs. 2, 4 SGB VI)

• Anhebung des Referenzalters auf Alter 65

• Alter 63 bei mindestens 35 Pflichtbeitragsjahren, ab dem Jahr 2024 nur noch 
bei mindestens 40 Pflichtbeitragsjahren

• Große Witwen- und Witwerrente (§§ 46, 242a SGB VI)

• stufenweise Anhebung der Altersgrenze für Mindestalter des Versicherten 
bei Tod von Alter 45 auf Alter 47 bis zum Jahr 2029 (§§ 46, 242a SGB VI)

1 Rechtsrahmen nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsge setz
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Auswirkungen auf die Dauer der Arbeitsverhältnisse

• Änderung des § 41 Satz 2 SGB VI:

„Eine Vereinbarung, die die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines 
Arbeitnehmers ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der 
Arbeitnehmer vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente wegen Alters 
beantragen kann, gilt dem Arbeitnehmer gegenüber als auf das Erreichen der 
Regelaltersgrenze abgeschlossen, …“

• auf die Vollendung des 65. Lebensjahres als Beendig ungszeitpunkt
abgeschlossene Arbeitsverträge gelten grundsätzlich  als auf die 
Regelaltersgrenze abgeschlossen

• rechtlich also von Weiterarbeit über bisherige Alte rsgrenze 65 hinaus 
auszugehen

1 Rechtsrahmen nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsge setz
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Folgeänderungen im Betriebsrentengesetz
• Änderung des § 2 Abs. 1 BetrAVG (zeitratierliche Ber echnung bei LZ) 

„Bei Eintritt des Versorgungsfalles wegen Erreichens der Altersgrenze … haben  
ein vorher ausgeschiedener Arbeitnehmer, dessen Anwartschaft nach § 1b 
fortbesteht, und seine Hinterbliebenen einen Anspruch mindestens in Höhe des 
Teils der ohne das vorherige Ausscheiden zustehenden Leistung, der dem 
Verhältnis der Dauer der Betriebszugehörigkeit zu der Zeit vom Beginn der 
Betriebszugehörigkeit

• bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze in der gese tzlichen 
Rentenversicherung entspricht; 

• an die Stelle des Erreichens der Regelaltersgrenze tritt ein früherer 
Zeitpunkt, wenn dieser in der Versorgungsregelung a ls feste 
Altersgrenze vorgesehen ist,

• spätestens der Zeitpunkt, in dem der Arbeitnehmer a usscheidet und 
gleichzeitig eine Altersrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung für besonders langjährig Versich erte in 
Anspruch nimmt.“

• Anpassung des § 6 BetrAVG durch Streichung der Bezug nahme auf Alter 65

1 Rechtsrahmen nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsge setz
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Anhebung von Altersgrenzen im EStG und AltZertG

• Basisrente (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b EStG)

• bei Vertragsabschluss nach dem 31.12.2011 darf der Vertrag die Zahlung 
der Leibrente nicht vor Vollendung des 62. Lebensjahres (anstelle des 60. 
Lebensjahres) vorsehen (§ 52 Abs. 24 EStG) 

• Altersvorsorgeverträge (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AltZ ertG)

• bei Vertragsabschluss nach dem 31.12.2011 darf der Vertrag den Beginn 
der Auszahlungsphase nicht vor Vollendung des 62. Lebensjahres vorsehen 
(§ 14 Abs. 3 AltZertG) 

• Kapitalertragsteuer (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG)

• Privilegierung bei Vertragsabschluss nach dem 31.12.2011 nur bei
Auszahlung  nach Vollendung des 62. Lebensjahres (§ 52 Abs. 36 EStG)

1 Rechtsrahmen nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsge setz
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Folgeänderungen im BMF-Schreiben vom 5.2.2008
• BMF-Schreiben zur steuerlichen Förderung der privat en Altersvorsorge und 

betrieblichen Altersversorgung 

• Altersuntergrenze für betriebliche Altersversorgung sleistungen bei 
altersbedingtem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben (B MF-Schreiben vom 
5.2.2008, Rdn. 185) 

• stufenlose Anhebung von Alter 60 auf Alter 62 für Versorgungszusagen, die nach 
dem 31.12.2011 erteilt werden (BMF-Schreiben vom 5.2.2008, Rdn. 185) 

• Abgrenzung zwischen Alt- und Neuzusagen

• „Die Änderung einer solchen Zusage stellt aus steuerrechtlicher Sicht unter 
dem Grundsatz der Einheit der Versorgung insbesondere dann keine
Neuzusage dar, wenn bei ansonsten unveränderter Versorgungszusage 
.…eine befristete Entgeltumwandlung erneut befristet oder unbefristet 
fortgesetzt wird“ (BMF-Schreiben vom 5.2.2008, Rdn. 247, zur Anwendung 
von § 3 Nr. 63 EStG und § 40b EStG a.F.) 

• von der Einhaltung der Altersuntergrenze ist die st euerliche Anerkennung als 
betriebliche Altersversorgung  insgesamt betroffen (Rdn. 183)

1 Rechtsrahmen nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsge setz
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Exkurs:  Absenkung der Altersuntergrenze für 
gesetzliche Unverfallbarkeit

• Gesetz zur Förderung der zusätzlichen Altersvorsorg e und zur Änderung 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch vom 10.12.2007

• Herabsetzen des für die gesetzliche Aufrechterhaltu ng einer Anwartschaft 
bei Ausscheiden erforderlichen Mindestalters von de r Vollendung des 30. 
Lebensjahres auf die Vollendung des 25. Lebensjahre s zum 1.1.2009            
(§ 1b Abs. 1 Satz 1 BetrAVG n.F.)

• erforderliche Zusagedauer von 5 Jahren bleibt unver ändert 

• neue Übergangsbestimmung in angefügtem § 30f Abs. 2 BetrAVG

• Zusagen vor dem 1.1.2009 und nach dem 31.12.2000

• Regel 5/30 gilt fort, zusätzlich 5/25 für Zusagedauer ab dem 1.1.2009 

• Übergangsbestimmungen in § 30f Abs. 1 BetrAVG für vo r dem 1.1.2000 
erteilte Versorgungszusagen unverändert

1 Rechtsrahmen nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsge setz
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Überblick

2 Auswirkungen des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes

Auswirkungen
auf die Altersrente

Fokus: Altersrente 65

Anspruch 
dem Grunde nach

Anspruch
der Höhe nach

Aktive

ausgeschiedene
Anwärter

Rentner

Aktive

ausgeschiedene
Anwärter

Rentner
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Anspruch des Aktiven auf Altersrente dem Grunde nac h

• regelmäßig Anspruchsvoraussetzung nur bei     
Rentenbezug vor Alter 65 als vorgezogene 
Altersrente, 

• Anspruchsentstehung dann ab 65 auch ohne 
Bezug der gesetzlichen Rente möglich 

Einfluss der 
gesetzlichen Rente

• keine automatische Verä nderung einer                             
vereinbarten Altersgrenze (es sei denn 
„Jeweiligkeitsklausel“)

• bei vereinbarter Altersgrenze 65 verbleibt es im 
Zweifel bei dieser Altersgrenze („pacta sunt 
servanda“)

Altersgrenze

• wenn Anspruchsvoraussetzung:        
Hinausschieben der Anspruchsentstehung bei       
Weiterarbeit (auch über 65 hinaus)

• wenn keine Anspruchsvoraussetzung:                             
Anspruchsentstehung trotz etwaiger Weiterarbeit 
über 65 hinaus

Ausscheide-
erfordernis

2 Auswirkungen des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes
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Anspruch des Aktiven auf Altersrente der Höhe nach

• auf festes Alter bezogen, keine 
automatische Änderung

versicherungs-
mathematische 
Abschläge

• Rentenbezug ab fester Altersgrenze    
65 auch ohne Bezug der gesetzlichen 
Altersrente (Fehlen einer 
Limitierungskomponente)

• Ausgleich höherer Abschläge bei 
gesetzlicher Altersrente

Einfluss der 
gesetzlichen Rente 
(Limitierungs- und 
Gesamtversorgungs-
systeme)

• von Gestaltung abhängigZuwächse nach 65 
durch versicherungs-
mathematische 
Zuschläge

• oft ausdrücklich ausgeschlossenZuwächse bei 
Weiterarbeit nach 65 
(Dienstzeit/Beiträge)

• von Gestaltung abhängigZuwächse nach 65 
durch Dynamik der 
Bemessungsgrundlagen

2 Auswirkungen des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes
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Anspruch des ausgeschiedenen Anwärters

• Inhalt der gesetzlich unverfallbaren Anwartschaft

• Versicherungsverhältnis

• Anspruch dem Grunde nach gemäß Satzung/AVB

• Anspruch der Höhe nach gemäß Satzung/AVB iVm genehmigtem 
Geschäftsplan bzw. Geschäftsunterlagen  

• Arbeitsverhältnis

• Anspruch dem Grunde nach aus Versorgungszusage, § 1b BetrAVG

• zeitratierliche Anwartschaft nach § 2 Abs. 3 Satz 1 iVm Abs. 1 
BetrAVG (Differenzanspruch gegenüber dem Arbeitgeber), jedoch 
regelmäßig versicherungsvertragliche Lösung

• grundsätzlich planmäßig zuzurechnendes Versorgungskapital bei 
Beitragszusage mit Mindestleistung nach § 2 Abs. 5b BetrAVG

• Einfluss des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes

• ohne Änderungen in Satzung bzw. AVB Einfluss nur bei 
Jeweiligkeitsverweis auf Regelaltersgrenze der gesetzlichen 
Rentenversicherung denkbar

2 Auswirkungen des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes
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Überblick

• Anspruchsentstehung idR ab 65 
auch ohne Bezug der 
gesetzlichen Rente 

• wenn Anspruchsvoraussetzung: 

Hinausschieben der Anspruchs-
entstehung bei Weiterarbeit auch 
über 65 hinaus

• wenn keine Anspruchs-
voraussetzung:                             
Anspruchsentstehung trotz 
Weiterarbeit auch über 65 hinaus

• keine automatische Veränderung       
einer vereinbarten Altersgrenze 
(es sei denn „JewKlausel“)

• bei vereinbarter Altersgrenze 65 
verbleibt es im Zweifel bei dieser 
Altersgrenze

Einfluss der 
gesetzli-
chen Rente

• Entscheidung über 
Altersgrenze?

• Altersuntergrenze?

Alters-
grenze

• Konsequenzen aus 
gleichzeitigem 
Bezug von 
Erwerbseinkommen 
und Versicherungs-
leistung?

Ausschei-
deerforder-
nis

3 Handlungsbedarf nach dem RV-Altersgrenzenanpassung sgesetz
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Überblick

• Rentenbezug ab fester 
Altersgrenze  65 auch 
ohne Bezug ges. AltersR

• Ausgleich höherer 
Abschläge bei der 
gesetzlichen Altersrente

• auf festes Alter bezogen

• von Gestaltung abhängig

• von Gestaltung abhängig

• oft ausdrücklich 
ausgeschlossen

• Änderung?versmath. Abschläge

• Schließen von 
Regelungs-
lücken?

Einfluss der 
gesetzlichen Rente  
(Limitierungs- und 
Gesamtversorgungs-
systeme)

• Rechtspflicht? Zuwächse bei 
Weiterarbeit nach 65 
durch versmath. 
Zuschläge 
(Rentenaufschub)

• Altersdiskrimi-
nierung?

Zuwächse bei 
Weiterarbeit nach 65 
(Dienstzeit/Beiträge)

• Rechtspflicht?Zuwächse bei 
Weiterarbeit nach 65 
durch Dynamik der 
Bemessungsgrundlagen

3 Handlungsbedarf nach dem RV-Altersgrenzenanpassung sgesetz
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Arbeitsrechtlich motivierter Handlungsbedarf 

• Zuwächse bei Weiterarbeit über Altersgrenze 65 hina us (Dienstzeit/Beiträge)

• Ausschluss = unzulässige unterschiedliche Behandlun g wegen Alters?

• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist auf die betriebliche 
Altersversorgung anwendbar (Urteil des BAG vom 11.12.2007, 3 AZR
249/06)  

• unterschiedliche Behandlung wegen des Alters nach § 10 Satz 1 und 2 AGG 
zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt ist, wobei die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen 
und erforderlich sein müssen

• derartige unterschiedliche Behandlungen können nach § 10 Satz 3 Nr. 4 
AGG insbesondere einschließen: Festsetzung von Altersgrenzen bei den 
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit als Voraussetzung für die 
Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente ….  

• Rolle des zivilrechtlichen Benachteiligungsverbots wegen Alters bei der 
Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldver-
hältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben   
(§§ 19, 20 AGG)?

• Anspruch auf Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG

3 Handlungsbedarf nach dem RV-Altersgrenzenanpassung sgesetz
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Arbeitsrechtlich motivierter Handlungsbedarf 
• Zuwächse bei Weiterarbeit nach 65 durch Dynamik der  

Bemessungsgrundlagen

• Fortführung bisheriger Systematik konsequent

• Zuwächse bei Weiterarbeit nach Alter 65 durch 
versicherungsmathematische Zuschläge (Rentenaufschu b)

• Situation: Anspruch auf Versicherungsleistung entsteht nicht mit 65

• Wertgleichheit bei Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG zu wahren

• Wertgleichheit auch bei arbeitgeberfinanzierter Versorgung zu wahren?

• Einfluss der gesetzlichen Rente  (Limitierungs- und Gesamtversorgungs-
systeme)

• in der Praxis bisweilen Limitierungsregelungen bei Leistungszusagen

• Regelungslücke bei Entstehen eines Altersrentenanspruchs ab Alter 65 
ohne gleichzeitigen Bezug der gesetzlichen Altersrente?

• Berücksichtigung fiktiver gesetzlicher Altersrente nach Alter 65 bis zur 
Inanspruchnahme der gesetzlichen Altersrente? 

3 Handlungsbedarf nach dem RV-Altersgrenzenanpassung sgesetz
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Versicherungsaufsichtsrechtlicher Handlungsbedarf

• Ausscheideerfordernis

• Sicherstellen des Rechtcharakters der Pensionskasse im Sinne § 118a VAG

• Zweck der Pensionskasse: Absicherung wegfallenden 
Erwerbseinkommens wegen Alters, Invalidität oder Tod 

• Vorsehen von Leistungen grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt des 
Wegfalls des Erwerbseinkommens (ggf. anteilige Leistungen),     
§ 118a Nr. 2 VAG

• „grundsätzlich“ in § 118a Nr. 2 VAG auf Personengruppen bezogen

• Auszahlung auch ohne Ausscheiden aus Erwerbsleben wird von BaFin nur 
noch bei Altverträgen akzeptiert 

• Zuwächse bei Weiterarbeit nach Alter 65 durch 
versicherungsmathematische Zuschläge (Rentenaufschu b)

• Situation: Anspruch auf Versicherungsleistung entsteht nicht mit 65

• Äquivalenzprinzip hinsichtlich Verhältnis von Prämie und 
Versicherungsleistung gestört, Einordnung als Verstoß gegen das Gebot der 
ausreichenden Wahrung der Belange der Versicherten (§ 81 VAG)?

3 Handlungsbedarf nach dem RV-Altersgrenzenanpassung sgesetz
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Steuerrechtlicher Handlungsbedarf

• Altersuntergrenze für betriebliche Altersversorgung sleistungen bei 
altersbedingtem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 

• für derzeitige Zusagen Altersuntergrenze von 60 Jahren weiterhin zulässig

• Anhebung erst für nach dem 31.12.2011 zu erteilende Neuzusagen auf Alter 
62 erforderlich

• Auszahlung ab Alter 60/62 auch ohne Ausscheiden aus  dem Erwerbsleben 
zulässig

• „Erreicht der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Auszahlung das 60. Lebensjahr, 
hat aber seine berufliche Tätigkeit noch nicht beendet, so ist dies in der 
Regel (insbesondere bei Direktversicherung, Pension skasse und 
Pensionsfonds) unschädlich … . Für Versorgungszusagen, die nach 
dem 31. Dezember 2011 erteilt werden, tritt an die Stelle des 60. 
Lebensjahres regelmäßig das 62. Lebensjahr …“
(BMF-Schreiben vom 5.2.2008, Rdn. 185)

3 Handlungsbedarf nach dem RV-Altersgrenzenanpassung sgesetz
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Gestaltung bei Bestandsverträgen

• Gestaltungsrahmen

• Gestaltungserfordernisse aus festgestelltem Handlun gsbedarf

• Zuwächse bei Weiterarbeit nach Altersgrenze 65 ermöglichen

• Aufschub ermöglichen, versicherungsmathematische Zuschläge

• ggf. Lücken schließen

• arbeits- und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen

• keine Eingriffssituation entstehen lassen

• Einordnung als Modifikation des Altvertrages oder als Neuabschluss 
(Rechnungszins/Sterbetafeln)?

• steuerliche Rahmenbedingungen

• Novation durch Vertragsverlängerung?

• Rechtsgrundlage für Änderung von Satzung und AVB

• keine gesetzliche Rechtsgrundlage für Eingriff gegeben 

• es gelten die allgemeinen Grundsätze zur Änderung von Satzung und AVB

4 Gestaltung



Seite 23

Gestaltung bei Bestandsverträgen - Beispiel
• Ausgangslage

• Rentenversicherung als Rentenbausteinsystem 

• Beitragsentrichtung nach Vollendung des 65. Lebensjahres ausgeschlossen, 
Rententabelle bis Alter 65, Kalkulation auf Alter 65

• Anspruch auf Altersrente entsteht mit Vollendung des 65. Lebensjahres 

• Höhe der Altersrente ergibt sich aus der Summe der Rentenbausteine

• Gestaltungsmöglichkeit

• Ermöglichen eines Aufschubs der Inanspruchnahme der Altersrente über die 
Vollendung des 65. Lebensjahres hinaus

• Einführung versicherungsmathematischer Zuschläge unter Beibehaltung der 
bisherigen Umwandlungsfaktoren 

• Ermöglichen der Beitragszahlung über die Vollendung des 65. Lebens-
jahres hinaus

• Erweiterung der Rententabelle um Umwandlungsfaktoren nach Alter 65

4 Gestaltung
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Gestaltung bei Neuverträgen

• Gestaltungsrahmen

• Gestaltungserfordernisse aus festgestelltem Handlun gsbedarf

• Ausscheiden aus dem Erwerbsleben als Anspruchvoraussetzung 
regeln

• Zuwächse während gesamter Betriebszugehörigkeit ermöglichen 

• je nach kalkuliertem Endalter versicherungsmathematische Zuschläge 
vorsehen

• spätestens für Neuzusagen nach dem 31.12.2011 Altersuntergrenze 
62 für Altersleistungen wegen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
beachten

• Gestaltungsentscheidungen

• Kontinuität?

• Abkopplung von bisheriger Altersgrenze?

• neue Umwandlungstabellen bei Rentenbausteinsystemen?

• …

4 Gestaltung
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Gestaltung bei Neuverträgen - Beispiel
• Ausgangslage

• Rentenversicherung als Rentenbausteinsystem 

• Beitragsentrichtung nach Vollendung des 65. Lebensjahres ausgeschlossen, 
Rententabelle bis Alter 65, Kalkulation auf Alter 65

• Anspruch auf Altersrente entsteht mit Vollendung des 65. Lebensjahres 

• Höhe der Altersrente ergibt sich aus der Summe der Rentenbausteine

• Gestaltungsmöglichkeit

• Ausscheiden aus Erwerbsleben (Nachweis durch Renten bescheid) als
zusätzliche Anspruchvoraussetzung für die Altersren te mit/nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres

• Einführung versicherungsmathematischer Zuschläge unter Beibehaltung der 
bisherigen Umwandlungsfaktoren 

• Ermöglichen der Beitragszahlung über die Vollendung des 65. Lebens-
jahres hinaus

• Erweiterung der Rententabelle um Umwandlungsfaktoren nach Alter 65

4 Gestaltung
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Referent

Alexander Bauer
Rechtsanwalt

HEUBECK AG
Lindenallee 53
D-50968 Köln (Marienburg)

Telefon: + 49 (0) 221 / 93 46 93-66
Telefax: + 49 (0) 221 / 37 88 89

e-mail: a.bauer@heubeck.de
Internet: www.heubeck.de


